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Non-Responder im Gesundheitsdienst
HAMBURG – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Gesundheitswesen sind in besonderem Maße der
Gefahr von Infektionskrankheiten ausgesetzt. Lan-
ge Zeit gehörte die Hepatitis B zu den häufigsten
und gefürchtetsten unter ihnen. Dank einer konse-
quenten Durchimpfung konnte aber in den vergan-
genen Jahren die Rate der Neuinfektionen drastisch
gesenkt werden. Immer wieder erreichen den DBfK
Anfragen von Pflegekräften, die trotz Impfung kei-
nen Schutz aufbauen, also zu den sog. „Non-Res-
pondern“ gehören. Sie sind häufig sehr verunsichert
und fragen, ob sie ihren Beruf aufgeben müssen,
weil ihr Infektionsrisiko und die Gefahr, in Aus-
übung ihres Berufs eine Berufskrankheit zu erlei-
den, hoch sei. Wir haben einen Experten, Dr. med.
Frank Haamann von der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, befragt,
hier ist seine Antwort:
Nach einer Impfung spricht man von einem Non-
Responder, wenn der Impfling nach einer korrekt
gegebenen Impfung keine oder nicht ausreichend
Antikörper bildet (z. B. bei der Impfung gegen Rö-
teln oder Hepatitis B). Bei der Hepatitis B sind ca.
3–5 Prozent der Impflinge Non-Responder. Es ist
daher wichtig, nach der Grundimmunisierung (oder,
wenn hier nicht erfolgt, nach einer späteren Im-
pfung) durch Titerkontrolle nachzuweisen, ob eine
Immunantwort erfolgte. Non-Responder müssen als
ungeimpft angesehen werden.
Um dennoch einen Impfschutz zu erreichen, können
verschiedene Maßnahmen getroffen werden: Dies
sind:

Impfung mit einer erhöhten Dosis des Impf-
stoffs, beispielsweise mit der doppelten Dosis (je ei-
ne Ampulle in den rechten und linken Oberarm si-
multan)

Gleichzeitige Impfung mit einem anderen Impf-
stoff, z. B. Grippe-Impfstoff oder Hepatitis A-Impf-
stoff

Wiederholung der Hepatitis B-Impfung
Sollte sich bei diesen Maßnahmen kein Titeranstieg
über 100 mU/ml nachweisen lassen, besteht eine
Impflücke. Da der Kontakt zu Blut im Gesundheits-
dienst grundsätzlich zu meiden ist (weder für He-
patitis C noch für HIV sind Impfstoffe verfügbar),
kann das Infektionsrisiko durch strenge Vermei-
dung des Blutkontakts auf ein sehr geringes Maß re-
duziert werden. Hierfür gelten die bekannten Vor-
sichtsmaßnahmen:

Verwenden von sicheren Produkten für alle An-
wendungsgebiete (TRBA 250)

Tragen von medizinischen Handschuhen bei al-
len Tätigkeiten, bei denen ein Blutkontakt möglich
ist

Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung,
wie Kittel, Schürzen, Augen- und Gesichtschutz

Beachtung der Empfehlungen der „Richtlinie
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“,
Anlage zu Ziffer 5.1 „Anforderungen der Hygiene an
die Infektionsprävention bei übertragbaren Krank-
heiten“.
Non-Responder sollten diese Schutzmaßnahmen
konsequent anwenden. Tritt dennoch eine (Stich)-
verletzung mit sicher Hepatitis B positivem Blut
auf, besteht die Möglichkeit, den Impfschutz passiv
durch Gabe von Hepatitis B-Immunglobulinen in-
nerhalb von 6 Stunden nach dem Unfallereignis
herzustellen. 
Invasive Tätigkeiten, bei denen eine Verletzungs-
gefahr besteht (z. B. bei Operationen in beengtem
Operationsfeld, bei unterbrochener Sichtkontrolle,
bei Operationen mit langer Dauer, bei Operationen,
bei denen mit den Fingern in der Nähe schar-
fer/spitzer Instrumente gearbeitet wird, bei Opera-
tionen mit manueller Führung bzw. Tasten der
Nadel oder beim Verschließen einer Sternotomie)
sollten nur von Personen durchgeführt werden, die
nachweislich eine Immunität gegen Hepatitis-B-
Virus besitzen, entweder als Folge einer ausgeheil-
ten Infektion oder nach erfolgreicher Hepatitis-B-
Schutzimpfung (4)
Alle anderen, nicht invasiven Tätigkeiten im Ge-
sundheitsdienst können auch von Non-Respondern
durchgeführt werden.
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BERLIN – Nächster Stichtag für die
Bewerbung um ein Stipendium zur
Teilnahme an der Weiterbildung „Fa-
miliengesundheitspflege“ ist der 15.
März 2010. Der DBfK setzt sich seit
2004 für die Verankerung der Fami-
liengesundheitspflege in Deutschland
ein. Um Pflegefachkräften und Heb-
ammen mit mindestens 2-jähriger Be-
rufserfahrung die Teilnahme an der
berufsbegleitenden, modularisierten
zweijährigen Weiterbildung zu erleich-
tern, hat die Robert Bosch Stiftung ein
Stipendiatenprogramm aufgelegt. Auch
die B. Braun-Stiftung, Pfizer Deutschland GmbH und der
UNION Versicherungsdienst GmbH fördern das Proramm. Die
Stipendiat/innen erhalten einen Zuschuß zu den Lehrgangs-
gebühren in Höhe von 2000 Euro. Das Konzept basiert auf dem
international anerkannten Ansatz der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) „Family Health Nurse“. Derzeit wird an fünf
Standorten die Weiterbildung angeboten bzw. ist in Planung:
Essen, Gütersloh, Potsdam, Dresden und Stuttgart. Alle Infos
unter www.familiengesundheitspflege.de.

Lernen lohnt…! 


